
Satzung 

des Reit- und Fahrvereins Wattenscheid-Sevinghausen e. V. 

 
§ 1 

Name, Rechtsform und Sitz des Vereins 

1. Der Verein führt den Namen „Reit- und Fahrverein Wattenscheid-Sevinghausen e.V.“ 

2. Er hat seinen Sitz in Bochum. 

3. Die Eintragung ist in das Vereinsregister bei dem Amtsgericht in Bochum unter der Nummer 
1810 erfolgt.  

4. Der Verein ist politisch und konfessional neutral. Die Satzung des Vereins und die tatsächliche 
Geschäftsführung halten sich an die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland (Verfassungs-
treue).  

5. Der Verein ist Mitglied des Kreisreiterverbandes Dortmund und durch den KRV Dortmund Mit-
glied des Provinzialverbandes Westfälischer Reit- und Fahrvereine e.V. und der Deutschen Reiter-
lichen Vereinigung e.V. (FN). 

 
§ 2 

Gemeinnützigkeit 

1. Der Verein verfolgt selbstlos ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

2. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.   

3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglie-
der erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

4. Es darf  keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.    

§ 3 

Zweck und Aufgaben des Vereins 

Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports.  

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 

1. die Ausübung des Reitsports durch sportliche Übungen und Leistungen,   

2. die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten im Umgang mit Pferden, 

3. die Aus- und Weiterbildung von Reiter und Pferd in allen Disziplinen des Reitsports, 

4. die Teilnahme an Leistungsprüfungen.  

    

 
§ 3a  

Verpflichtung gegenüber dem Pferd 

1. Die Mitglieder sind hinsichtlich der ihnen anvertrauten Pferde verpflichtet, stets die Grundsätze des 
Tierschutzes zu beachten, insbesondere  

1.1. die Pferde ihren Bedürfnissen entsprechend angemessen zu ernähren, zu pflegen und verhaltens- 
und tierschutzgerecht unterzubringen, 

  



1.2. den Pferden ausreichend Bewegung zu ermöglichen, 

1.3. die Grundsätze verhaltens- und tierschutzgerechter Pferdeausbildung zu wahren, d.h. ein Pferd 
nicht unreiterlich zu behandeln, z.B. zu quälen, zu misshandeln oder unzulänglich zu transportie-
ren. 

2. Auf  Turnieren unterwerfen sich die Mitglieder der Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO) der        
Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) einschließlich ihrer Rechtsordnung. Verstöße gegen die dort 
aufgeführten Verhaltensregeln (§ 920 LPO) können gem. § 921 LPO mit Verwarnung, Geld-bußen 
und/oder Sperren geahndet werden. Außerdem können dem Mitglied die Kosten des Ver-fahrens 
auferlegt und die Entscheidung veröffentlicht werden. 

3. Verstöße gegen das Wohl des Pferdes können durch LPO-Ordnungsmaßnahmen auch geahndet wer-
den, wenn sie sich außerhalb des Turnierbetriebes ereignen. 

 
§ 4 

Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglieder können natürliche Personen, juristische Personen und Personenvereinigungen werden. Die 
Mitgliedschaft wird durch Beitrittserklärung auf  vereinseigenem Formular und deren Annahme      
erworben. Die schriftliche Beitrittserklärung ist an den Vorstand des Vereins zu richten; bei Kindern 
und Jugendlichen bedarf  sie der schriftlichen Zustimmung der gesetzlichen Vertreter. Personen, die 
bereits einem Reit- und Fahrverein angehören, müssen eine Erklärung über die Stamm-Mitgliedschaft 
im Sinne der LPO hinzufügen. Änderungen in der Stamm-Mitgliedschaft sind dem Verein unver-züg-
lich mitzuteilen! 
Der Vorstand entscheidet  über die Aufnahme. Bei Ablehnung kann die Entscheidung der Mit-glie-
derversammlung gefordert werden. 

2. Mit dem Erwerb der Mitgliedschaft unterwerfen sich die Mitglieder den Satzungen und Ordnungen 
des Kreisreiterverbandes, des Provinzialverbandes und der FN. 

3. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung des Vereins zu beachten sowie den Beschlüssen des  
Vereins und seiner Organe zu folgen.  

4. Die Mitglieder haben das Recht auf  Unterstützung und Förderung durch den Verein im Rahmen der 
Satzung.  

5. Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgende Daten erhoben: Name, 
Vorname, Geburtsdatum, Adresse und soweit gewünscht die Bankverbindung sowie Telefonnummer 
und E-Mail-Adresse. Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert. 
Als Mitglied des Provinzialverbandes Westfälischer Reit- und Fahrvereine e.V. muss der Reitverein 
Wattenscheid-Sevinghausen e.V. Daten seiner Mitglieder zu Verbandszwecken weitergeben. Daten 
und Abbildungen von Mitgliedern anlässlich sportlicher Erfolge, Ehrungen und der Teilnahme an 
Veranstaltungen, die im Vereinsinteresse liegen, können vom Verein in der Presse, auf  der Home-
page, als Aushang und bei Veranstaltungen bekannt gemacht werden.  

  

 
§ 5 

Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

2. Die Mitgliedschaft endet mit dem Ablauf  des Geschäftsjahres, wenn das Mitglied sie bis zum          
15. November des Jahres schriftlich kündigt (Austritt). 

3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es 
• gegen die Satzung oder gegen satzungsgemäße Beschlüsse verstößt, das Vereinsinteresse schädigt 

oder ernsthaft gefährdet oder sich eines unsportlichen oder unkameradschaftlichen Verhaltens 
schuldig macht; 

• gegen § 3a (Verpflichtung gegenüber dem Pferd) verstößt, 
• seiner Beitragspflicht trotz Mahnung länger als 6 Monate nicht nachkommt. 

  



Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Das ausgeschlossene Mitglied kann den Ausschluss 
binnen vier Wochen durch schriftlich begründete Beschwerde anfechten, über die die Mitglieder-ver-
sammlung entscheidet. Bis zur endgültigen Entscheidung ruht die Mitgliedschaft. 

 
§ 6 

Geschäftsjahr und Beiträge 

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

2. Beiträge, Aufnahmegelder und Umlagen werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt.  

3. Beiträge sind im Voraus bis zum 31.03. eines Kalenderjahres zu zahlen. Ehrenmitglieder sind bei-
tragsfrei. Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag.   

 
§ 7 

Organe 

Die Organe des Vereins sind 
• die Mitgliederversammlung und 
• der Vorstand. 

 
§ 8 

Mitgliederversammlung 

1. Bis zum 31.05. eines jeden Jahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt.  

2. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder seinem Vertreter durch schriftliche        
Einladung an die Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Zwischen dem Tage der 
E i n b e r u f u n g u n d d e m Ve r s a m m l u n g s t a g m ü s s e n z w e i Wo c h e n l i e g e n .                                                       
Der Vorstand kann darüber hinaus jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein-beru-
fen; er muss dies tun, wenn es von mindestens einem Drittel der Mitglieder unter Angabe der Gründe 
beantragt wird. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist durch den Vorsitzenden mit einer 
Frist von zwei Wochen einzuberufen; die Fristen werden gerechnet vom Absendetag der Einladungen 
bis zum Versammlungstag.  

3. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf  die Zahl der Anwesenden beschlussfähig. 

4. Anträge zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor dem Versammlungstage schriftlich beim 
Vorstand einzureichen. Später gestellte Anträge werden nur behandelt, wenn die Mitgliederver-samm-
lung dies mit einer Mehrheit von drei Viertel der anwesenden Mitglieder beschließt. 

5. Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ent-schei-
det die einfache Mehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

6. Wahlen erfolgen durch Handzeichen, auf  Antrag von einem Drittel der anwesenden Mitglieder durch 
Stimmzettel. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf  sich vereinigt. Erhält kei-
ner der Kandidaten die Mehrheit, findet zwischen den beiden Kandidaten mit den höchsten Stim-
men-zahlen eine Stichwahl statt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden zu ziehen-
de Los. Stimmberechtigt ist jedes persönlich anwesende Vereinsmitglied mit einer Stimme. Stimm-
übertragung ist nicht zulässig. 

7. Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die die Beschlüsse im Wortlaut 
und die Ergebnisse von Wahlen verzeichnen muss. Sie ist vom Vorsitzenden und dem Schriftführer 
zu unterschreiben. 

 
§ 9 

Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung entscheidet über 
• die Wahl des Vorstandes, 
• die Wahl von zwei Kassenprüfern, 
• die Jahresrechnung, 

  



• die Entlastung des Vorstandes, 
• die Beiträge, Aufnahmegelder und Umlagen, 
• die Änderung der Satzung und die Auflösung des Vereins und 
• die Anträge nach § 4 Abs. 1 letzter Satz, Abs. 2 und § 8 Abs. 4 dieser Satzung. 

Beschlüsse über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit 
von drei Viertel der anwesenden Mitglieder. 

 
§ 10 

Vorstand 

1. Der Verein wird von dem Vorstand geleitet. 

2. Dem Vorstand gehören an: 
• der Vorsitzende, 
• der stellvertretende Vorsitzende, 
• der Kassierer 
• der Sportwart.                                               

      Diese sollen das 25. Lebensjahr vollendet haben.      

3. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende; jeder ist 
allein vertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Im Innenverhältnis 
ist der stellvertretende Vorsitzende nur im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden zur Vertretung 
befugt. 

4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. Wieder-
wahl ist möglich. Ein Vorstandsmitglied ist berechtigt, sein Amt durch schriftliche Mitteilung an den 
Vorstand mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats niederzulegen. In      
diesem Fall ist von der nächsten Mitgliederversammlung eine Ergänzungswahl durchzuführen; bis zur 
Ergänzungswahl werden die Aufgaben des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds durch die anderen 
Vorstandsmitglieder wahrgenommen. Der Verein wird auch nach Wegfall von zwei Mitgliedern aus 
dem geschäftsführenden Vorstand wirksam vertreten, solange noch zwei geschäftsführende Vor-
standsmitglieder übrig bleiben.  

5. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden 
mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende bzw. bei dessen 
Abwesenheit sein Vertreter. 

6. Über die Sitzungen des Vorstandes sollte eine Niederschrift angefertigt werden, die die Gegenstände 
der Beratungen und die Beschlüsse verzeichnet. Sie ist vom Vorsitzenden und einem weiteren Vor-
standsmitglied zu unterzeichnen. 

 
§ 11 

Aufgaben des Vorstandes 

Der Vorstand entscheidet über 
• die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse, 
• die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung,  
• die Erfüllung aller dem Verein gestellten Aufgaben, soweit die Entscheidung nicht der Mit-glie-

derversammlung nach dieser Satzung vorbehalten ist, und 
• die Führung der laufenden Geschäfte. 

§ 12 

Haftung 

Der Verein haftet nicht für Schäden und Verluste, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei     Ver-
einsveranstaltungen bzw. bei einer sonst für den Verein erfolgten Tätigkeit erleiden, soweit solche Schäden 
oder Verluste nicht durch bestehende Versicherungen gedeckt sind. 

  



 
§ 13 

Auflösung 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonderen, zu diesem Zweck mit einer Frist von einem 
Monat einzuberufenden außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden, die einzu-
berufen ist, wenn ein Antrag von mindestens der Hälfte der Mitglieder beim Vorstand eingereicht 
wurde oder der Vorstand zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einlädt.   

2. Der Antrag ist schriftlich zu begründen. Antrag und Begründung sind im Wortlaut in der Tages-ord-
nung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung anzugeben.  

3. Die Auflösung ist beschlossen, wenn  

     – dem Antrag mit einer Mehrheit von drei Viertel der anwesenden Mitglieder zugestimmt wird.  

4. Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
des Vereins an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körper-
schaft zwecks Verwendung zur Förderung des Reitsports.  

5. Das Vermögen darf  den Anfallberechtigten nicht vor Ablauf  eines Jahres nach Bekanntmachung des 
Auflösungsbeschlusses und erst nach Einwilligung des Finanzamtes überantwortet werden.  

§ 14 

Inkrafttreten 

Diese Satzung wurde auf  der Mitgliederversammlung am 29.06.2012 mit satzungsändernder Mehrheit 
beschlossen; redaktionelle Änderungen der §§ 2, 3 und 13 wurden am 19.10.2012 mit entsprechender 
Mehrheit beschlossen. Die Innenrechtsfähigkeit der Satzung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.  

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen    Be-
stimmungen hiervon unberührt.  

§ 15 

Ermächtigung 

Der Vorstand ist berechtigt, redaktionelle Satzungsänderungen durch Mehrheitsbeschluss des Vorstandes 
zu veranlassen.  

  


